
Gemeinde Sisseln Kanton Aargau

Sondernutzungsplanung

Teiländerung Gestaltungsplan «Rhyblick II»

gemäss § 21 BauG

Mitwirkungsbericht

Auflage zur öffentlichen Mitwirkung:

Anzahl Mitwirkungsbeiträge:

Beschlossen durch den Gemeinderat am:

21. August 2025 bis 19. September 2025
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19.Januar 2026

12.Januar 2026
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Mitwirkungsverfahren

Die Teiländerung des Gestaltungsplans «Rhyblick II» wurde vom 21. August 2025 bis am 19. September 2025 öffentlich zur Mitwirkung aufgelegt. Die
Publikation erfolgte am 20. August 2025 im Amtsblatt des Kantons Aargau sowie im amtlichen kommunalen Publikationsorgan.

Am 08. September 2025 standen Vertreter seitens Gemeinde sowie die Planer für Fragen und Auskünfte im Multifunktionalraum des Schulhauses Sisseln

zur Verfügung.

Während der Auflagefrist sind zwei Mitwirkungsbegehren eingereicht worden.
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Zu den eingereichten Mitwirkungsbegehren nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung:

Nr. Mitwirkungsbegehren Stellungnahme / Erwägungen Gemeinderat Beschluss Gemeinderat

1 Gestern in der Sitzung (Auskunftserteilung vom

08.09.2025) wurde beschlossen, den Art. 6.3

Markisenfarben zu streichen. Ich unterstütze das.

Alles, was vereinfacht wird ist gut. Auch muss

man dann nicht immer Extrakosten in Kauf neh-

men und kann ein Markisenmodell ab Stange

kaufen und muss nicht auf eine Sonderanferti-

gung warten.

Der Gemeinderat kann das Begehren nachvollziehen, insbesondere

mit der Tatsache, dass es innerhalb der Gesamtüberbauung aktuell

schon die verschiedensten Markisenfarben gibt. Die heutige Gesamt-

Situation mit den bestehenden, unterschiedlichen Markisenfarben be-

einträchtigen das Siedlungsbild der Gesamtüberbauung nicht. Auf

Vorgaben zur Farbgebung kann daher verzichtet werden.

Mitwirkungseingabe wird

gutgeheissen;

6.3 der Sondernutzungsvor-

Schriften wird gestrichen,

d.h. 4.7 wird ersatzlos auf-

gehoben.

Punkt 6.3 (Markisenfarbe) komplett streichen.

Begründung: In der Siedlung hat es jetzt schon

bei diversen Häusern andere Farben.

(vgl. Nr. 1) (vgl. Nr. 1)

19.Januar 2026
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